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Bekanntmachung 038/2025 vom 17.07.2025 
 

Bekanntmachung 
 
Beschluss über die Einleitung des Verfahrens zur Flächennutzungsplanänderung Nr. 81 der 
Stadt Baesweiler - Erweiterung Gewerbegebiet östlich - (Aufstellungsbeschluss). 
 
Beschluss über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 
1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634) in der zurzeit 
geltenden Fassung zur Flächennutzungsplanänderung Nr. 81 - Erweiterung Gewerbegebiet 
östlich -. 
 
Ratsbeschlüsse vom 08.07.2025: 
 
„Der Stadtrat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Aufstellungsbeschluss zur 
Flächennutzungsplanänderung Nr. 81 - Erweiterung Gewerbegebiet östlich - mit 
Gebietsabgrenzung (siehe Anlage 1 der Verwaltungsvorlage).“ 
 
„Der Stadtrat beschließt die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und 
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB.“ 
 
Plangebietsabgrenzung: 
 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung Nr. 81 - Erweiterung Gewerbegebiet 
östlich - umfasst das Flurstück Gemarkung Baesweiler, Flur 1, Flurstück 1645 und grenzt an 
die Werner-Heisenberg-Straße an. 
 
Die Größe des Geltungsbereichs beträgt ca. 2,03 ha. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem mit schwarz gestrichelter Linie 
umrandeten Teil der nachfolgenden Planzeichnung (Anlage 1 der Verwaltungsvorlage 
117/2025). 
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Ziel und Zweck der Planung: 
 
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist die planungsrechtliche Absicherung weiterer 
Gewerbegebietsflächen für die Stadt Baesweiler, da die bestehenden Gewerbegebietsflächen 
bereits bebaut oder vergeben sind. 
 
Aufgrund von erhöhter Nachfrage nach Gewerbeflächen sowie der Nachfrage bestehender 
Gewerbebetrieben nach Erweiterungsflächen für Betriebserweiterungen, besteht ein hoher 
Bedarf an Gewerbeflächen. Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Baesweiler kann 
hierdurch gestärkt werden. 
 
Die Gewerbegebietsflächen sollen analog zu den angrenzenden Gewerbegebietsflächen 
entwickelt und im Rahmen des aufzustellenden Bebauungsplanes über Festsetzungen 
gegliedert werden. 

 
Für den geplanten Änderungsbereich soll eine Fläche als GE - Gewerbegebiet – dargestellt 
werden. 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB: 
 
Die Veröffentlichung der Planunterlagen erfolgt in der Zeit vom 18.07.2025 bis 01.08.2025 
einschließlich im Internet unter https://www.baesweiler.de/aktuelle-beteiligungen.html. 
 
Durch Links zur städtischen Homepage auf dem zentralen Internetportal des Landes 
Nordrhein-Westfalen (https://www.bauleitplanung.nrw.de) sind sowohl die Bekanntmachung 
als auch die Unterlagen zu den aktuellen Beteiligungsverfahren zugänglich.  
 
Darüber hinaus liegen die Planunterlagen in der BürgerMitteBaesweiler, Mariastraße 2, im Flur 
des 1. Obergeschoss, Riegel A, zur öffentlichen Einsichtnahme aus. Der Zugang ist 
barrierefrei. Äußerungen zur Planung können schriftlich, per E-Mail 
(bauleitplanung@stadt.baesweiler.de) oder zur Niederschrift abgegeben werden. Bitte 
wenden Sie sich an Herrn Schmidt - Zimmer A.104 - (Tel. 02401/800-304) oder Herrn 
Mevissen - Zimmer A.106 - (Tel. 02401/800-370). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht 
rechtzeitig abgegeben werden, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß 
§ 4a Abs. 5 BauGB unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Baesweiler deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Wir weisen darauf hin, dass Sie mit der Abgabe einer Stellungnahme der Verarbeitung Ihrer 
angegebenen personenbezogenen Daten (wie Name, Anschrift, E-Mailadresse) zustimmen. 
Gemäß Art. 6 Abs. 1c DSGVO werden die Daten im Zuge des Planverfahrens für die gesetzlich 
bestimmten Dokumentationspflichten sowie für die Informationspflicht Ihnen gegenüber 
genutzt. 
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Dienststunden: 
 
montags, mittwochs und freitags 08.30 - 12.00 Uhr 
dienstags 08.30 - 12.00 Uhr 

 14.00 - 17.30 Uhr 
donnerstags 08.30 - 12.00 Uhr 
 14.00 - 16.00 Uhr 
montags, mittwochs und freitags nachmittags geschlossen. 
 
Übereinstimmungsbestätigung/Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3 und 4 
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO): 
 
Der Wortlaut der Bekanntmachung Nr. 038/2025 vom 17.07.2025 stimmt mit den 
Ratsbeschlüssen über die Einleitung des Verfahrens zur Flächennutzungsplanänderung Nr. 
81 - Erweiterung Gewerbegebiet östlich - (Aufstellungsbeschluss) und über die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom 08.07.2025 überein. 
Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmachungsVO vom 
26.08.1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren. 
 
Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
 
Hinweise:  
 
Es wird auf folgendes hingewiesen: 
 
Unbeachtlich werden gemäß § 215 BauGB  
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,  
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen 
dieses Flächennutzungsplanes nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Die vorstehenden Beschlüsse über die Einleitung des Verfahrens zur 
Flächennutzungsplanänderung Nr. 81 – Erweiterung Gewerbegebiet östlich – 
(Aufstellungsbeschluss) und über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB sowie frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB zur Flächennutzungsplanänderung Nr. 81 – Erweiterung 
Gewerbegebiet östlich - werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Baesweiler, 17.07.2025 
 
In Vertretung 
(Brunner) 
Beigeordneter 

 


